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Vorwort der 2. Auflage

Sechs Jahre sind nunmehr seit der ersten Auflage dieses Werkes vergangen. 
Grund genug, das Werk auf den aktuellen Stand zu bringen. Allem voran hervor-
zuheben sind jedoch die zwischenzeitlich veröffentlichten ARB 2012 (GDV-Mus-
terbedingungen), welche nicht nur die mit jeder neuen Fassung verbundenen 
inhaltlichen Veränderungen enthalten, sondern eine völlig neue Gliederungssys-
tematik. Zum einen erfolgt die Gliederung der neuen ARB nicht mehr – wie bis-
her – in Paragraphen, sondern jetzt in einer neuen Nummernsystematik. Diese ist 
bereits von den neueren Allgemeinen Bedingungen für die Kraftfahrtversicherung 
(AKB) bekannt. Zum anderen sind die Bedingungen  nach dem Bausteinprinzip 
aufgebaut, sodass sie neben den allgemeinen Vorschriften Bausteine enthalten, die 
den einzelnen versicherten Vertragsarten zugeordnet sind. Obwohl die Verträge 
mit den neuen Bedingungen in der Regulierungspraxis naturgemäß erst langsam 
eine zunehmende Rolle spielen werden und zudem nicht alle Rechtsschutzversi-
cherer die neue Gliederungssystematik übernommen haben, erfolgt in den Über-
schriften und beim vorangestellten Bedingungstext bereits jeweils ein Hinweis auf 
die entsprechende Bestimmung der ARB 2012. Im Text wird sodann auf wichtige 
Abweichungen der ARB 2012 eingegangen.

Doch selbstverständlich haben sich auch Rechtsprechung und Literatur wei-
terentwickelt. Insbesondere hat sich der BGH in den vergangenen Jahren weitaus 
häufiger mit der Rechtsschutzversicherung befasst, als es früher der Fall war. 
Besonders hervorzuheben ist zweifellos die neue Rechtsprechung des BGH zum 
Versicherungsfall im Vertrags-Rechtsschutz, die geradezu die gesamte frühere 
Sicht revolutioniert hat. Doch auch eine Vielzahl weiterer Entscheidungen des 
BGH und der Instanzgerichte hat Eingang in die Neuauflage gefunden, welche 
das Werk insgesamt auf den Stand April 2017 bringt.

Der Autor ist weiterhin für jegliche Anregungen und Kritik aus dem Nutzer-
kreis dankbar.

Langenhagen, im Juli 2017 Klaus Schneider

Vorwort der 2. Auflage
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Vorwort der 1. Auflage

In der anwaltlichen Praxis spielen die rechtsschutzversicherten Mandate eine 
erhebliche Rolle. Zudem werden in den letzten Jahren von der Anwaltschaft zu-
nehmende Auseinandersetzungen mit Rechtsschutzversicherern beklagt, welche 
sich auch durch den seit Einführung des RVG im Jahre 2004 unstreitig gestie-
genen Kostendruck erklären ließen, dem die Rechtsschutzversicherer ausgesetzt 
sind. Gleichwohl entstehen im Rahmen der Abwicklung eines rechtsschutzver-
sicherten Mandats immer wieder Unklarheiten, die zum einen den Umfang des 
Versicherungsschutzes sowie zum anderen Fragen der praktischen Abwicklung 
betreffen. Auch mit den zum Teil nicht unerheblichen Haftungsrisiken, welche der 
Anwalt mit der Annahme eines rechtsschutzversicherten Mandats eingeht, erfolgt 
wohl selten eine Auseinandersetzung. Schließlich scheint es in den Anwaltskanz-
leien sehr unterschiedlich gehandhabt zu werden, inwieweit die Rechtsschutz-
korrespondenz vom Anwalt selbst diktiert oder dem (qualifizierteren) Personal 
überlassen wird. Die in den letzten Jahren erheblich erweiterten Möglichkeiten 
der elektronischen Korrespondenz (Online-Schadenmeldung etc.) machen die 
Standardisierung der Rechtsschutzabwicklung innerhalb der Anwaltskanzlei 
nicht zwingend einfacher.

Mit dem vorliegenden Werk soll daher für denjenigen, der sich mit Fragen 
des Rechtsschutzversicherungsrechts auseinander zu setzen hat, gleichermaßen 
ein Einstieg in die Materie als auch ein Überblick über Voraussetzungen und 
Umfang des Rechtsschutzes ermöglicht werden. Gedacht ist hierbei vor allem 
an den Anwalt, der sich nicht unbedingt auf das Versicherungsrecht spezia-
lisiert hat, sondern sich mit dem Rechtsschutzversicherungsrecht mehr oder 
weniger zwangsläufig wegen der in seinen anwaltlichen Schwerpunktbereichen 
rechtsschutzversicherten Mandate befasst. Darüber hinaus wurde der Versuch 
unternommen, auch für den Nichtjuristen – gedacht ist insbesondere an das 
Personal der Anwaltskanzlei, nämlich die/den Rechtsanwaltsfachangestellte(n) 
– die Grundlagen für eine eigenständige Rechtsschutzprüfung und -abwicklung 
verständlich darzustellen. Im Teil B werden daher – soweit ersichtlich erstmalig 
in einem solchen Werk zur Rechtsschutzversicherung – Schritt für Schritt unter 
Heranziehung zahlreicher Beispiele die Grundlagen und Gedankenschritte zur 
richtigen Einordnung der beabsichtigten Interessenwahrnehmung in das Schema 
der Rechtsschutzversicherungsbedingungen erläutert.

Schließlich soll das Werk durch Aufnahme entsprechender Checklisten bzw. 
Übersichten auch dazu dienen, dem Versicherungsrechtler – sei es in der Anwalts-
kanzlei oder bei einem Rechtsschutzversicherer – einen schnellen Überblick über 
die Reichweite der Rechtsschutzdeckung zu vermitteln.

Aufgenommen sind ferner eine Reihe von Hinweisen und Tipps, welche die 
praktische Rechtsschutzabwicklung aus Sicht des Anwalts betreffen (zB korrekte 
Erstellung der Kostenrechnung, Vorschussanforderung, Anwendung des Quo-
tenvorrechts).

Im Anhang findet sich ein vollständiger Abdruck der Allgemeinen Bedin-
gungen für die Rechtsschutzversicherung (ARB 2008) sowie ein Glossar zu 

Vorwort der 1. Auflage
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den wichtigsten im Rahmen des Rechtsschutzversicherungsrechts verwendeten 
Fachbegriffen.

Langenhagen, im März 2011 Klaus Schneider
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